
 

8940 Liezen, Hauptplatz 12, https://datenschutz.stmk.gv.at, UID ATU37001007 

Parteienverkehr: Montag bis Freitag 08.00 bis 12.30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 
Amtsstunden (für Eingaben mittels Telefax oder E-Mail): Montag bis Donnerstag 08.00 bis 15.00 Uhr 

und Freitag 08.00 bis 12.30 Uhr 

__ 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT LIEZEN  

 

An  

 alle Gemeindeämter des Bezirkes 

 die Politische Expositur Gröbming 

 

 

 Sozialhilfereferat  
 

Bearbeiterin: Birgit Nesensohn             

Tel.: 03612/2801-372 

Fax: 03612/2801-550 

E-Mail: bhli@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

GZ:   BHLI-46266/2020             Liezen, am 20.03.2023  

Ggst.:     SeniorInnenurlaubsaktion 2023 

 

 

R U N D E R L A S S   Nr.   3 / 2023 
 

 

 

Vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung wurden insgesamt 84 Plätze für die 

SeniorInnenurlaubsaktion 2023 für nachfolgende Termine zur Verfügung gestellt: 

 

Turnus 4:  Dienstag, den 13.06.2023 bis Dienstag, den 20.06.2023: 

                
Gasthof Zum Hirschen, 

   8291 Burgau, Burgau 37    14 Personen 

 

   Gasthof Vorauerhof 

   8250 Vorau, Hauptstraße 25   18 Personen 

 

   Gasthof Schwammer 

   8241 Dechantskirchen, Dechantskirchen 3 12 Personen 

                             
 

Sonderturnus: Freitag, den 23.06.2023 bis Freitag, den 30.06.2023: 

               Gasthof Eckbergerhof 

   8462 Gamlitz, Eckberg 22    40 Personen 
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In der Beilage werden die Durchführungsrichtlinien des Amtes der Steiermärkischen 

Landesregierung, ein Antragsformular sowie die Formulare „Ärztliche Bestätigung für 

Bezieher von Pflegegeld“ und „Verständigung von Angehörigen“ übermittelt. 

  

Die Antragsformulare können auch unter www.soziales.steiermark.at heruntergeladen 

werden. Der Inhalt der Anträge darf jedoch nicht verändert werden. 

 

Die Dauer des Aufenthaltes beträgt insgesamt 8 Tage (inklusive An- und Abreisetag). Die 

Unterbringung erfolgt grundsätzlich in Zweibettzimmern. Der Turnus beginnt mit dem 

Mittagessen und enden mit dem Frühstück. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit dem Ausfüllen des Antragsformulars noch keine 

Genehmigung besteht. Diese erfolgt erst nach Prüfung der Anträge und Belege durch die 

Bezirkshauptmannschaft Liezen. 

 

Bitte beachten: 

Es wird darauf hingewiesen, dass es keine Ausnahme betreffend Alter, Einkommen, 

Einzelzimmerwünsche gibt und auch keine individuelle Selbstanreise oder Selbstabreise.  

SelbstzahlerInnen können nur dann mitfahren, wenn Plätze frei bleiben sollten und 

werden diese auf einer Warteliste geführt.  

 

Die vollständig ausgefüllten Anträge und Einkommensbelege, die ärztliche Bestätigung für 

Bezieher von Pflegegeld und die Verständigung von Angehörigen (je 1-fach) sind 

 

für den Turnus 4:   bis 24.04.2023  

 

für den Sonderturnus:   bis 10.05.2023  

 

der Bezirkshauptmannschaft Liezen vorzulegen. Um verlässliche Einhaltung der Termine 

wird gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Geschäftsstelle des Sozialhilfeverbandes Liezen 

Der Bezirkshauptmann: 

 

HR Dr. Christian Sulzbacher eh. 

(Unterschrift am Original im Akt) 

Beilagen 

http://www.soziales.steiermark.at/

